
Vergleich Abnahmefälle Preisblatt zu Preisblatt fiktiv (ohne ÜNB-Netzkostenzuschuss 2026)

Entgelte für die Nutzung der Strom-Netzinfrastruktur gültig ab: 01. Jan  2026

Stadtwerke Lingen GmbH

1   Haushaltskunde in der Niederspannung mit einem Jahresverbrauch von: 3.500 kWh

AP 6,82 Ct/kWh GP 60,00 €/a Netzentgelt 299 € €/a
AP fiktiv 9,04 Ct/kWh GP fiktiv 60,00 €/a Netzentgelt fiktiv 376 € €/a

2   Gewerbekunde in der Niederspannung mit einem Jahresverbrauch von : 50.000 kWh

AP 6,82 Ct/kWh GP 60,00 €/a Netzentgelt 3.470 € €/a
AP fiktiv 9,04 Ct/kWh GP fiktiv 60,00 €/a Netzentgelt fiktiv 4.580 € €/a

3   Industriekunde in der Mittelspannung mit einem Jahresverbrauch von : 24.000.000 kWh
Leistung in kW 4.000 6.000 bh

AP 0,93 Ct/kWh LP 102,52 €/a Netzentgelt 633.280 € €/a
AP fiktiv 1,39 Ct/kWh LP fiktiv 120,09 €/a Netzentgelt fiktiv 813.960 € €/a

Zur Entlastung der Stromkundinnen und Stromkunden hat die Bundesregierung beschlossen, den Übertragungsnetzbetreibern mit 
Regelzonenverantwortung im Kalenderjahr 2026 einen Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zu gewähren. Die rechtliche Grundlage hierfür 
bildet § 24c des Energiewirtschaftsgesetzes.

Der Zuschuss dient dazu, einen Teil der Übertragungsnetzkosten zu decken. Bei der Ermittlung der bundesweit einheitlichen 
Übertragungsnetzentgelte ist dieser Betrag kostenmindernd zu berücksichtigen. In der Folge sinken die Netzentgelte für Letztverbraucher im 
Jahr 2026.

Nach § 118 Absatz 5a Energiewirtschaftsgesetz ist die Stadtwerke Lingen GmbH als Verteilernetzbetreiber verpflichtet, für das Kalenderjahr 
2026 auf ihrer Internetseite zusätzlich ein sogenanntes fiktives Netzentgelt zu veröffentlichen. Dies gilt für drei standardisierte Abnahmefälle. 
Neben dem tatsächlich anzuwendenden Netzentgelt, das bereits die reduzierten Übertragungsnetzentgelte berücksichtigt, ist ein weiteres 
Netzentgelt darzustellen, das eine rechnerische Situation ohne den staatlichen Zuschuss abbildet.

Das fiktive Netzentgelt zeigt somit, wie hoch die Netzentgelte ohne die Entlastungsmaßnahme der Bundesregierung ausfallen würden. Die 
nachfolgende Berechnung stellt für die typisierten Abnahmefälle beispielhaft dar, welche Auswirkung der Zuschuss im Netzgebiet der 
Stadtwerke Lingen GmbH hat.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umlagen sowie der jeweils geltenden Umsatzsteuer.


